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1.  Sicherheitseinrichtung für elektrisch betriebe-
ne Aufzugtüren und/oder Schiebetüren im Allgemei-
nen, insbesondere geeignet zur Vermeidung der Ge-
fahr des Erfassens der Finger zwischen den genann-
ten Türen (12–14) und der zugehörigen Türpfosten 
(10) oder zwischen zwei Türen während deren Bewe-
gung, die von teleskopischer oder zentraler Öff-
nungsart sind, mit Glas oder Kristallglas (16), mit ei-
nem Rahmen (18) oder von anderer Art, dadurch ge-
kennzeichnet, dass diese zumindest einen elektro-
sensitiven Streifen (20) mit einer sich orthogonal von 
der Basis entwickelnden mittleren Kante (26) enthal-
ten, der sich vertikal auf zumindest einem der Tür-
pfosten (10) und/oder Türen (12) und/oder (14) er-
streckt und elektrisch an eine Türöffnungs-Steuerein-
richtung oder die Aufzugsystem-Steuerplatte ange-
schlossen ist.

2.  Sicherheitseinrichtung gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der (die) elektrosensiti-
ve(n) Streifen (20) an dem Türpfosten (10) und/oder 
den Türen (12–14) mit Klebstoffen oder äquivalenten 
Mitteln befestigt ist/sind und mit zu dem Rahmen (18) 
von einer der genannten Türen gedrehter Mittelkante 
(26) angeordnet ist.

3.  Sicherheitseinrichtung gemäß den vorherge-
henden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass 
der (die) genannte(n) elektrosensitive(n) Streifen (20) 
an dem Türpfosten (10) und/oder den Türen (12–14) 
im Anschluss an eine Schräge (28) befestigt ist/sind, 
die auf diesen ausgebildet ist, welche mit einem Win-
kel im Bereich zwischen 5° und 90° eine geneigte 
Wand ausbildet.

4.  Sicherheitseinrichtung gemäß irgendeinem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der (die) genannte(n) elektrosensiti-
ve(n) Streifen direkt an der Käfigtür-Steuerplatte oder 
der Aufzugsystem-Steuerplatte angeschlossen ist, 
oder indirekt an ein Infrarot-Transmissionssystem, 
Photozellen oder ähnliche Teile angeschlossen ist.

5.  Sicherheitseinrichtung gemäß Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Infrarot-Transmissi-
onssystem ein oder mehrere Transmitter (30) um-
fasst, die durch Klammern (38) getragen werden, 
welche sich unmittelbar neben jeder Aufzugsys-
tem-Ankunftsgeschosstür befinden, in Zusammenar-
beit mit zumindest einem Empfänger (32), der an ei-
nem geformten Rahmen (36) angebunden ist, der zu 
dem "Bediener-"Zusammenbau gehört, welcher die 
Türbewegungen steuert.

6.  Sicherheitseinrichtung gemäß irgendeinem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der (die) genannte(n) elektrosensiti-
ve(n) Streifen an dem (den) Rahmen (18) der Türen 

(12–14) befestigt ist/sind, auf welchem (welchen) die 
genannte Schräge hergestellt ist (28).

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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